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I. Einleitung

1. Bewegungsförderungsprogramme 

Bewegungsförderung gehört zunehmend zum 

festen Repertoire in Kindergärten, Schulen, Kitas, 

Spielgruppen und Horten. Grobmotorische Aktivi-

täten sind dabei nicht auf die Sportstunde be-

schränkt, sondern werden zu einem Teil des 

Alltags. Besonders weit gehen dabei Natur- und 

Bewegungskindergärten oder Bauernhof- und 

Waldspielgruppen. 

2. Statistik: Unfälle sind selten 

In Kindergärten, Schulen, Kitas, Spielgruppen und 

Horten passieren in Realität wenige Unfälle. Da je-

doch die Altersgruppe «Kinder» in Schweizer 

Unfallstatistiken nicht erfasst ist, gibt es keine 

genauen Zahlen zum Unfallgeschehen. Einen An-

haltspunkt bietet die bfu-Studie von 1991 über 

Kinderunfälle, basierend auf Angaben von ausge-

wählten Spitälern und Kinderärzten, sowie die bfu-

Pilotstudie der Nichtbetriebsunfälle von 1997. 

Diese Statistiken zeigen, dass beim Spielen am 

häufigsten Stürze zu Unfällen führen. Dabei wird 

meistens der Kopf verletzt. Weniger häufig von 

einer Verletzung betroffen sind die Extremitäten, 

die inneren Organe sowie der Rumpf. 

3. Ambivalente Aspekte der Unfallver-

hütung 

Motorische Kompetenzen sind ein Teil der Risiko-

kompetenz der Kinder und tragen damit zur 

Sicherheit bei. Um diese Kompetenzen zu ent-

wickeln, brauchen Kinder vielfältige Bewegungs-

erfahrungen. Dazu gehören auch und besonders 

Unternehmungen, die die Kinder persönlich als 

Herausforderung wahrnehmen und die von 

Erwachsenen mitunter als gefährlich erlebt werden. 

Die Angst der Erwachsenen führt nicht selten dazu, 

dass der Bewegungsraum der Kinder allzu sehr 

eingeschränkt wird. Vordergründig scheint der 

Sicherheit damit Genüge getan, aber gleichzeitig 

wird die Spielumgebung weniger attraktiv – der 

Spielwert sinkt – und langfristig ist für die Risiko-

kompetenz der Kinder nichts gewonnen.  

Das erhöht die Anforderungen an die Betreuungs-

personen. Sie können sich nicht auf eindeutige 

Regeln verlassen, sondern müssen immer wieder 

von neuem entscheiden: Was ist den Kindern zuzu-

trauen? Wo brauchen sie Unterstützung? Was ist 

gefährlich? Wo müssen Grenzen gesetzt werden?  

Den unterschiedlichen Fähigkeiten von Kindern 

wird man nicht gerecht, würde man einen einzigen 

(erwachsenen) Massstab anlegen. Geübte Kinder 

bewältigen spielend Herausforderungen, die die 

Betreuungspersonen vielleicht als zu riskant beur-

teilen, weil sie die Kinder unterschätzen. Ungeübte 

oder unkonzentrierte Kinder scheitern an Aufga-

ben, die die Betreuungspersonen vielleicht als 
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höchst simpel betrachten, weil sie die Kinder über-

schätzen.  

Sowohl Über- als auch Unterforderung verhindern 

Lernen. Ein angemessenes Anspruchsniveau und 

damit die Perspektive der Kinder ist deshalb ganz 

entscheidend, um zu bestimmen, was ein 

(kontrollierbares bzw. zu grosses) Risiko ist. In der 

Bewegungsförderung haben auch herausfordernde 

Unternehmungen Platz – sie machen sogar einen 

wesentlichen Teil des Spielwerts aus. Aber kein 

Kind soll zu einer Aktivität gedrängt werden. Die 

Kinder entscheiden selber, wenn sie sich eine 

Herausforderung noch nicht zutrauen. 

4. Ziele und Zielgruppen  

Dieser Leitfaden soll einen Beitrag leisten, um Fra-

gen rund um Sicherheit und Risiko situationsge-

recht zu beantworten. Einerseits soll Betreuungs-

personen aus Kindergärten, Schulen, Kitas, Spiel-

gruppen und Horten Mut gemacht werden, den 

Kindern eine sichere Umgebung mit einem hohen 

Spielwert zu bieten und dabei auch herausfor-

dernde Unternehmungen zuzulassen. Der Leitfaden 

soll dabei unterstützen, die eigene Arbeit zu reflek-

tieren und weiterzuentwickeln. Auch kann er gute 

Dienste leisten, um Eltern, Kolleginnen und 

Kollegen oder Behörden die eigene Arbeit zu 

erklären.  

Anderseits wendet man sich an die bfu-Sicher-

heitsdelegierten sowie an Hauswarte und Behör-

denmitglieder, die insbesondere aus dem Blickwin-

kel der technischen Sicherheit mit den Bewegungs-

räumen von Kindern in Berührung kommen. Hier 

verfolgt der Leitfaden insbesondere das Ziel, das 

Verständnis für die pädagogischen Gesichtspunkte 

zu stärken. Darüber hinaus unterstützt er auch den 

Dialog zwischen diesen beiden Zielgruppen. 

  
Die meisten Kinder können sich in einer kindge-

rechten Umgebung selber angemessen ein-

schätzen. Unfälle sind deshalb eher selten. 

Risiko «Null» ist aber nicht möglich, deshalb 

können Unfälle auch nicht generell ausge-

schlossen werden (auszuschliessen sind jedoch 

Unfälle mit schwerwiegenden Folgen!!). Die 

Europäische Norm DIN EN 1176-1 zu Spiel-

platzgeräten und Spielplatzböden formuliert 

dies sinngemäss so: «Kinder müssen lernen, mit 

Risiken fertig zu werden. Dies kann auch gele-

gentlich zu Prellungen, Quetschungen oder 

anderen leichten Verletzungen führen». 
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II. Bewegungsförderung

1. Kinder wollen sich bewegen  

Wenn Kinder sich bewegen, treiben sie nicht Sport 

im eigentlichen Sinn. Für sie ist ihr Körper in erster 

Linie ihr Instrument, um die Welt zu entdecken, um 

sich selber zu erfahren und in Kontakt mit anderen 

zu kommen – und um dabei Spass zu haben. Sie 

wollen experimentieren und ihre Neugier befriedi-

gen, sie wollen ihre eigenen Kräfte erproben und 

Herausforderungen bestehen, sie lassen sich 

anstecken von dem, was sie bei anderen Kindern 

beobachten oder was Erwachsene ganz selbstver-

ständlich tun, und sie lassen sich faszinieren von 

bestimmten Bewegungen – seien es passive wie 

das Schaukeln oder aktive wie das Radfahren. Und 

Kinder wollen erfinderisch sein und gemeinsam mit 

anderen Spiele, Geschichten, ja ganze Phantasie-

welten entwickeln. Sie wollen ihre eigenen Ideen 

verwirklichen und den Sinn ihres Spiels selber defi-

nieren. Bewegungs-, Konstruktions- und Rollen-

spiele fliessen dabei meist eng ineinander.  

In der Regel bewegen sich Kinder aus freien 

Stücken genügend für eine gesunde Entwicklung – 

dank ihrem Spiel-, Bewegungs-, Entdeckungs- und 

Gestaltungstrieb. Noch zu oft aber treffen sie mit 

ihren Bewegungsbedürfnissen auf Hindernisse: auf 

die Angst, das Unverständnis und die Verbote 

Erwachsener, auf wenig bewegungsfreundliche 

Spielsachen, Inneneinrichtungen und Lebensräume 

– und auf ablenkende Reize wie das Fernsehen 

oder Computerspiele. Will man Kinder in Bewe-

gung bringen, müssen in erster Linie diese Hinder-

nisse abgebaut werden. 

Vielfältige Wahlmöglichkeiten führen fast automa-

tisch dazu, dass sich die Kinder auf einem ange-

messenen Anspruchsniveau bewegen, dass sie 

Spass an der Sache und Erfolgserlebnisse haben. So 

stehen die Chancen gut, dass sie ausdauernd bei 

einer bestimmten Herausforderung bleiben, so dass 

sich Fortschritte fast von allein – eben spielend – 

einstellen.

  



10 Bewegungsförderung bfu-Fachdokumentation 2.082 

2. Offene Bewegungssettings 

Offene Bewegungssettings können am ehesten 

einen hohen Spielwert schaffen. Darin dürfen Kin-

der spontan ihren Bedürfnissen nachgehen. Das 

Material dient nicht einem einzigen bestimmten 

Zweck, sondern lässt sich vielseitig einsetzten und 

wirkt gerade deshalb einladend für die Kinder – 

ohne dass sie Erklärungen brauchen. Das Material 

muss den Kindern aber auch ermöglichen, die Wir-

kungen des eigenen Handelns einschätzen und 

nachvollziehen zu können.  

Offen ist auch die Einstellung der Betreuungs-

personen: Sie lassen den Kindern genügend Zeit 

für Fortschritte und Entwicklungen, sie lassen sich 

selber überraschen von den Ideen der Kinder und 

lassen auch ausgefallene Spiele und ausserge-

wöhnliche Einfälle zu. 

In offenen Bewegungssettings machen nicht alle 

Kinder dasselbe. Die einen sind mutiger oder ge-

schickter und suchen immer neue Herausforderun-

gen, andere mögen es lieber übersichtlich und sind 

tagelang von derselben Idee angetan. Die einen 

haben immer neue Einfälle, andere lassen sich erst 

nach einer gewissen Beobachtungs- und Abwarte-

zeit davon anstecken.  

In offenen Bewegungssettings verändern sich die 

Aufgaben der Betreuungspersonen: Sie halten sich 

mehr zurück, müssen aber trotzdem präsent sein. 

Das Verhältnis zwischen Gewährenlassen und Be-

gleiten ist nur im Einzelfall zu bestimmen. Das wirft 

auch die Frage auf, wie die Sicherheit gewährleistet 

werden kann. Dieser Leitfaden unterstützt die 

Betreuungspersonen bei dieser Herausforderung. 

  

Abbildung 1 
 

Quelle: Projekt Kinder in Bewegung 
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III. Risikokompetenz und Gefahrenbewusstsein 

1. Risikokompetenz 

Risikokompetenz bedeutet die Fähigkeit, Risiken 

angemessen einzuschätzen und mit ihnen umzu-

gehen. Risikokompetente Kinder wissen, was sie 

sich selber zumuten wollen und zutrauen können. 

An neue Herausforderungen gehen sie mit Umsicht 

heran, bekannte Aufgaben bewältigen sie 

routiniert. Dazu gehören natürlich auch gewagtere 

Dinge, wobei das Ausmass der Herausforderung 

mit den eigenen Fähigkeiten korrespondieren 

muss. Risikokompetente Kinder spüren intuitiv, 

wann sie einen Plan aufgeben oder ändern und 

wann sie sich aus gewagten Situationen zurückzie-

hen müssen. Sie können wenn nötig gezielt Hilfe 

anfordern oder eine gegebene Situation so verän-

dern, dass sie bewältigbar wird. 

2. Gefahrenbewusstsein 

Gefahrenbewusstsein ist ein Teil der Risikokompe-

tenz. Ihre Entwicklung kann grob in drei Schritte 

aufgeteilt werden: 

• Mit einem akuten Gefahrenbewusstsein be-

merkt das Kind die Gefahr einer Situation, 

wenn es darin steckt.  

• Das vorausschauende Gefahrenbewusstsein 

verhilft dazu, die Gefahr einer Situation zu er-

kennen, bevor das Kind an sie herangeht.  

• Mit dem Präventionsbewusstsein weiss das 

Kind, wie es eine Situation entschärfen kann, 

bevor es an sie herangeht. 

Die drei Entwicklungsschritte lassen sich nicht strikt 

bestimmten Altersphasen zuordnen. Denn die Ein-

schätzung von Gefahren ist nicht nur vom Kind, 

sondern auch stark von den betreffenden 

Situationen abhängig. Offene Bewegungssettings 

sind bewusst und gezielt so gestaltet, dass die 

Kinder die entstehenden Situationen einschätzen 

können und keine versteckten Gefahren vorhanden 

sind. Situationen wie der Strassenverkehr sind für 

Kinder dagegen viel schwieriger einschätzbar und 

deshalb auch erst im späteren Alter zu bewältigen. 
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3. Förderung von Risikokompetenz 

Risikokompetenz entwickelt sich mit zunehmenden 

motorischen Kompetenzen der Kinder sowie ihren 

vielfältigen Erfahrungen mit risikoreichen 

Situationen ein Stück weit automatisch. Darüber 

hinaus lässt sich das Sicherheitsbewusstsein der 

Kinder fördern, indem man mit ihnen bestimmte 

Situationen gezielt bespricht, neue Bewegungsan-

gebote mit ihnen anschaut und einfache, aber 

klare Regeln einführt. Wird es so zur Gewohnheit, 

über Risiken zu sprechen, ist auch damit zu rech-

nen, dass sich die Kinder häufig gegenseitig darauf 

aufmerksam machen, wenn eine Situation gefähr-

lich erscheint. 

Das bedeutet nicht, dass jede Situation mit den 

Kindern besprochen werden muss, denn sie stim-

men ihr Verhalten ein Stück weit automatisch auf 

die Gegebenheiten ab. Die allermeisten Kinder 

können ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen 

hinreichend genau einschätzen. Sie erkennen zum 

Beispiel, wenn ein über zwei Kisten gelegtes Brett 

wackelig ist. Sie können die Herausforderung in 

ihrem Handeln berücksichtigen – oder suchen sie 

vielleicht sogar gezielt, weil die stabile Variante 

keinen Reiz mehr bietet! 

  

Abbildung 2 
 

Quelle: Stefan Weber, www.swebfoto.ch 

Abbildung 3 
 

Quelle: Projekt Kinder in Bewegung 
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4. Kinder mit speziellen Bedürfnissen  

Sind risikokompetente Kinder diejenigen, die moto-

risch besonders geschickt sind? Nicht unbedingt. 

Geschicktere Kinder wagen sich zwar an an-

spruchsvollere Aufgaben heran und bewältigen ein 

breites Spektrum an Herausforderungen. Aber was 

als Risiko einzustufen ist, ist von Kind zu Kind 

unterschiedlich. Auch ungeschickte Kinder sind in 

der Lage einzuschätzen, was für sie ein Risiko ist. 

So berichtet zum Beispiel eine Kindergärtnerin von 

einem ängstlichen Kind, das längere Zeit damit 

beschäftig war, von einer Bockleiter hinunter zu 

springen – zuerst von der untersten Sprosse, dann 

von der zweiten und so weiter. Mehrmals stieg das 

Kind vor dem Sprung eine Stufe hinunter, weil es 

sich diese Höhe noch nicht zutraute. Es hat also 

gemessen an den eigenen Fähigkeiten ausgespro-

chen risikokompetent gehandelt. 

Zu wenig kompetent in ihrer Risikoeinschätzung 

sind also nicht (oder nicht unbedingt) die 

ungeschickten Kinder, sondern die unkontrollierten 

und die gehemmten. 

• Die unkontrollierten Kinder nehmen die Umge-

bung zu wenig wahr und geraten deshalb 

wiederholt in Situationen, in denen sie überfor-

dert sind. Sie gefährden sich selber und andere, 

denen sie mit ihrer überschiessenden Energie in 

die Quere kommen. 

• Die gehemmten Kinder auf der anderen Seite 

trauen sich wenig bis gar nichts zu und wagen 

sich nicht einmal an Situationen heran, die sie 

eigentlich bewältigen könnten. 

Die meisten Kinder können sich selber angemessen 

einschätzen. Sie benötigen in offenen Bewegungs-

settings keine ständige Betreuung und Beaufsichti-

gung. Stattdessen können sich die Betreuungs-

personen jenen Kindern zuwenden, die sich nicht 

angemessen einschätzen können und deshalb 

Unterstützung benötigen. 
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IV. Bauliche und technische Sicherheit

1. Technische Sicherheit in Innen-

räumen 

Kinder müssen vor allem vor Gefahren geschützt 

werden, die sie nicht oder nur schwer als solche 

erkennen. An erster Stelle steht dabei die bauliche 

und technische Sicherheit: Für Bewegungsräume 

eignen sich elastische und biegeweiche Boden-

beläge. Eine Sportbodenkonstruktion ist nicht er-

forderlich. Wichtig ist eine rutschfeste Unterlage 

und Teppiche oder Matten, die rutschfest verlegt 

oder platziert sind. Wände dürfen nicht spitzig 

oder rauh sein. Fenster, die für Kinder zugänglich 

sind, sollten Sicherheitsglas oder Glas mit gleich-

wertigen Eigenschaften aufweisen. Elektrische 

Anlagen wie Steckdosen und Lampen sind unter 

Berücksichtigung der Kindersicherheit zu 

installieren und beispielsweise mit spezieller Steck-

dosensicherung zu versehen. 

Um Unfälle durch beschädigte Geräte zu verhin-

dern, ist es notwendig, diese in regelmässigen 

Abständen auf mögliche Mängel oder Schäden zu 

überprüfen. Regale und Möbel, wie beispielsweise 

Kajütenbetten, Wickeltische oder Spiegel, sind 

zweckmässig angeordnet und gegen das Umfallen 

gesichert. Rund um Bewegungselemente muss der 

Fallraum ausreichend gross sein. Sturzräume 

dürfen nicht durch Tischkanten, Spielkisten, 

Lavabos oder Kleiderhaken beeinträchtigt sein. 

Abbildung 4 
 

Quelle: Stefan Weber, www.swebfoto.ch 
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Kanten an Möbeln oder Tablaren sind gerundet 

und Heizkörper abgeschirmt. Bei grösseren 

Fallhöhen muss ein geeigneter Fallschutzbelag 

platziert werden. Die Aufhängevorrichtungen an 

Decken und Wänden sind ausreichend tragfähig. 

Haken dürfen sich unter keinen Umständen lösen. 

Wo die Kinder bis unter die Decke klettern, müssen 

Lampen entfernt werden, damit sich die Kinder an 

heissen Teilen nicht verbrennen können.  

2. Naturnahe Spielgelände 

70 % unserer Kinder wachsen in einem städtischen 

Umfeld auf mit eingeschränkten Möglichkeiten der 

Naturerfahrung und Bewegung. Umso wichtiger 

sind herausfordernde Bewegungs- und Erfah-

rungsmöglichkeiten in der Natur.  

Kinder bewegen sich sehr gerne in der freien 

Natur, die viele Kriterien offener Bewegungs-

settings erfüllt. Aussenbereiche von Schulen, 

Kindergärten, Kitas und Spielgruppen, die natur-

nah gestaltet sind, bieten deshalb grossen Spiel-

wert und viele Bewegungsmöglichkeiten. Die 

Materialisierung und Bepflanzung des Aussen-

raumes muss ebenso umsichtig wie bewusst auf 

die pädagogischen Bedürfnisse abgestimmt sein. 

Der Bereich ist zudem mit einer Umzäunung von 

Strassen, Parkplätzen, Bahnlinien, tieferen Gewäs-

sern oder ähnlichen Gefahrenstellen abzugrenzen.  

Wasser, nicht nur Trinkwasser, soll für Kinder in 

unterschiedlichen Formen erlebbar sein, beispiels-

weise als naturnaher Bach oder Rinnsal, als Teich, 

Pfütze oder Schlammloch. Dabei ist darauf zu 

achten, dass die Gefälle im Uferbereich nicht zu 

steil und das Wasser maximal 20 cm tief ist. Dürfen 

Kinder Feuer machen, soll dies nur unter Anleitung 

und Beaufsichtigung erfolgen. Naturnahe Erlebnis-

räume brauchen entsprechenden Unterhalt und 

Pflege. Dabei lohnt es sich, die Kinder partizipativ 

mit einzubeziehen. 

3. Die richtigen Partner 

Sind Veränderungen des Bauwerks oder Installa-

tionen von Spielgeräten geplant, empfiehlt es sich, 

den richtigen Partner beizuziehen. In jedem Fall 

sollen der Hauswart und die Hausverwaltung in 

die Planung und den Aufbau einbezogen werden. 

Sie müssen in der Regel den Unterhalt 

gewährleisten. Welche Bewilligungen für bauliche 

Veränderungen erforderlich sind, kann die 

zuständige Gemeinde oder die Schulbehörde 

beantworten. Statische Gegebenheiten eines Bau-

werks wie Balken, Träger, Decken usw. müssen 

von einer Baufachperson abgeklärt werden. 

Fragen rund um das Thema Sicherheit können dem 

bfu-Sicherheitsdelegierten der jeweiligen Ge-

meinde gestellt werden. 
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V. Sicherheitsfördernde Organisation 

Eine sicherheitsfördernde Organisation besteht aus 

einer angemessenen Gruppenzusammensetzung, 

angemessenen Regeln, der Begleitung der Kinder 

und falls nötig geeigneten Interventionen.  

Die Basis der sicherheitsfördernden Organisation ist 

es, den Kindern zu vertrauen und sie richtig einzu-

schätzen, aber gleichzeitig vorauszuschauen und 

mögliche Entwicklungen vorauszusehen. Daraus 

geht hervor, welche Begleitung angezeigt ist. Je 

nach Situation ergeben sich unterschiedliche 

Möglichkeiten von Interventionen.  

1. Gruppengrösse und Gruppen-

zusammensetzung 

Riskante Bewegungssituationen entstehen oft dort, 

wo viele Kinder auf beschränktem Raum 

zusammen agieren. Kinder möchten anderen 

Kindern gefallen und sie bisweilen sogar beein-

drucken. Sie lassen sich unter Umständen bereits 

dann zu übermütigen Aktivitäten hinreissen, wenn 

sie lediglich von Gleichaltrigen beobachtet werden. 

Oder sie werden dadurch abgelenkt und sind in 

ihrer Konzentration beeinträchtigt. 

2. Angemessene Regeln 

Oftmals sind Regeln eher zu eng gesteckt, weil sich 

die Erwachsenen dabei am Durchschnitt einer 

Gruppe oder an den schwächeren Kindern 

orientieren. Die mutigeren und geschickteren 

Kinder können unter diesen Umständen keine 

passenden Herausforderungen finden: Sie sind 

unterfordert. Es ist deshalb sinnvoll, nur wenige 

und klare Regeln zu formulieren. Grundsätzlich 

dürfen Betreuungspersonen darauf vertrauen, dass 

sich die meisten Kinder selber angemessen ein-

schätzen können. 

3. Direktive Interventionen 

Direktive Interventionen unterbrechen das Spiel 

und ermöglichen, mit Kindern gezielt über eine 

Situation zu sprechen oder eine bauliche Unsicher-

heit zu beheben. Gewisse Spiele erfordern glas-

klare Regeln, die auch konsequent eingehalten 

werden. Kinder, die andere stören und gefährden, 

dürften der Betreuungsperson bald bekannt sein; 

es ist ratsam, sie gut im Auge zu behalten. Eine 

Spielunterbrechung ist aber nicht immer angezeigt. 

Etwa wenn man eine bestimmte Tätigkeit – gerade 

bei ansonsten zurückhaltenden Kindern – fördern 

will und keine schlimmen Unfälle passieren können 

oder wenn die Kinder erschrecken und aus ihrer 

Konzentration gerissen werden, kann eine 

plötzliche Intervention die Sicherheit eher gefähr-

den als gewährleisten. 

4. Abwartende Interventionen 

Abwartende Intervention besteht darin, sich als 

Betreuungsperson in der Nähe aufzuhalten, um 

zum Beispiel bei einem plötzlichen Sturz das 

Schlimmste verhindern zu können. Das Kind merkt 

in diesen Fällen nur etwas von der Intervention, 

wenn es tatsächlich zum Sturz kommt. In diesem 

Fall lässt sich die Situation falls nötig besprechen. 
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5. Begleitende Interventionen 

Begleitende Interventionen werden von den 

Kindern zwar wahrgenommen, aber nicht als 

Unterbrechung erlebt. Sie spielen sich am Rande 

des Geschehens ab, der Kern der kindlichen Tätig-

keit bleibt erhalten. Die nonverbale Variante be-

deutet, ohne ein Wort für das Kind sichtbar 

präsent zu sein, einfach dazustehen, ihm eine 

Hand hinzustrecken (und dabei offen zu lassen, ob 

es sie ergreift) oder am bespielten Gerät irgend 

etwas vorzunehmen – zum Beispiel ein Brett 

gerade rücken oder die Bockleiter ganz auseinan-

derklappen.  

Die verbale Variante der begleitenden Intervention 

zielt darauf ab, mit dem Kind ins Gespräch zu 

kommen, etwa mit Worten «Macht es dir Spass?», 

«Du bist aber mutig», «Brauchst du Hilfe?», «Du 

traust dir aber viel zu». Solche Gesprächsangebote 

unterbrechen das Spiel nicht, sondern tragen den 

Grundgedanken der Ermutigung in sich. Gleichzei-

tig gelingt es, aufgrund der Reaktion des Kindes 

die Situation genauer einzuschätzen und allenfalls 

weitere Interventionen folgen zu lassen. 

Nochmals ein Stück intensiver ist der Versuch, zu 

einem Teil des Spiels zu werden und es auf diesem 

Weg zu beeinflussen, zum Beispiel mit dem Vor-

schlag, für das eben begonnene Spiel ein Brett, 

einen Korb oder ein Seil hinzuzuziehen. Manchmal 

ist es auch notwendig, Spiele sanft in eine andere 

Ecke zu verschieben oder soziale Konstellationen 

mitzugestalten. 

6. Die Rolle der Eltern 

Die meisten Eltern kennen die Bewegungsförde-

rung in offenen Bewegungssettings nicht aus ihrer 

eigenen Kinderzeit. Das kann bei ihnen Bedenken 

oder gar Ängste auslösen, die sich wiederum auf 

die Kinder übertragen können. Solche Bedenken 

und Ängste können abgebaut werden, indem die 

Lehrperson die Eltern über das Potenzial und die 

Ausgestaltung der Bewegungsförderung offen 

informiert. Besonders wirkungsvoll ist es, wenn die 

Eltern ihre Kinder selber in offenen Bewegungs-

settings beobachten können, zum Beispiel bei 

einem gemeinsamen Spielmorgen. Gewisse Eltern 

merken erst bei solchen Gelegenheiten, was ihren 

Kindern überhaupt zugetraut werden kann. 
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VI. Rechtliche Gesichtspunkte 

1. Obhuts- und Aufsichtspflicht  

Betreuungspersonen in Kindergärten, Schulen, 

Kitas, Horten und Spielgruppen haben gegenüber 

den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen 

eine Obhutspflicht und übernehmen damit die 

Verantwortung für deren Unversehrtheit. Dazu 

gehört, sie zu beaufsichtigen und Massnahmen zu 

treffen, um sie zu schützen.  

Gleichzeitig haben Betreuungs- und Lehrpersonen 

im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht entsprechend 

ihren Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die 

ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen selbst 

keinen Schaden anrichten. Das Mass der Sorgfalt in 

der Beaufsichtigung kann kaum allgemeingültig 

umschrieben werden. Es richtet sich nach den Ver-

hältnissen im Einzelfall und hängt von 

verschiedenen Faktoren ab (zum Beispiel Art der 

Tätigkeit, Alter, Entwicklungsstand, Charakter des 

Schutzbefohlenen).  

Lehr- oder Betreuungspersonen, die sorgfältig und 

vorausschauend planen, die anvertrauten Kinder 

aufmerksam beaufsichtigen, die Weisungen und 

Reglemente der Vorgesetzten sowie die eigenen 

Standesregeln einhalten, erfüllen wesentliche 

Aspekte ihrer Sorgfaltspflicht. Das LCH-Merkblatt 

«Verantwortlichkeit und Haftpflicht der Lehr-

personen» enthält weiterführende Informationen. 

2. Technische Normen 

Gebäude von Schulen, Kindergärten, Kitas, Horten 

und Spielgruppen müssen den kantonalen und 

kommunalen Vorgaben und 

Qualitätsanforderungen genügen. Entsprechende 

Bauerlasse enthalten eine Reihe von Vorschriften, 

die die Sicherheit im Wohnungsbau und in öffentli-

chen Gebäuden generell betreffen und zum Teil 

direkt oder indirekt auf technische Normen 

verweisen. 

Technische Normen sind nicht rechtsverbindlich. Im 

Unterschied zu staatlichen Vorschriften erfolgt ihre 

Anwendung grundsätzlich freiwillig. Das bedeutet 

aber nicht, dass man technische Normen einfach 

ausser Acht lassen darf. Sie können sehr wohl 

rechtliche Relevanz erlangen. Dies ist insbesondere 

der Fall, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung 

auf technische Normen verweist, wenn sie in 

privatrechtlichen Verträgen als massgeblich für das 

konkrete Rechtsverhältnis erklärt werden oder 

wenn sie zum Konkretisieren unbestimmter 

Rechtsbegriffe wie «Stand der Technik» oder 

«Regeln der Baukunst» dienen. Zudem können 

technische Normen sowie Empfehlungen 

anerkannter privater Organisationen von Gerichten 

im Rahmen von Schadenersatz- oder in Strafrechts-

verfahren als Massstab für die einzuhaltende Sorg-

falt herangezogen werden. Es empfiehlt sich daher, 

die einschlägigen technischen Normen sowie 

Empfehlungen anerkannter Organisationen zu 

beachten. 
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3. Verantwortung des Werkeigen-

tümers 

Gemäss Art. 58 Obligationenrecht (OR, SR 220) 

haftet der Eigentümer eines Gebäudes oder eines 

anderen Werks für den Schaden, den dieses infolge 

fehlerhafter Anwendung oder Herstellung oder 

mangelhaften Unterhalts verursacht. Der 

Eigentümer hat somit zu garantieren, dass Zustand 

und Funktion seines Werks niemanden und nichts 

gefährden. Wenn Gestaltung und Funktion nicht 

sicher sind, liegt ein Mangel vor. Dieser kann in der 

fehlerhaften Anlage, der fehlerhaften Herstellung 

oder im fehlerhaften Unterhalt bestehen. Die Wer-

keigentümerhaftung ist eine sog. Kausalhaftung, 

bei der das Verschulden des Werkeigentümers 

(zum Beispiel der Schulträger) keine Haftungs-

voraussetzung darstellt. Der Eigentümer haftet in 

der Regel nur dann nicht, wenn er nachweisen 

kann, bei Erstellung und Unterhalt des Werks alle 

objektiv notwendigen und ihm zumutbaren Sicher-

heitsvorkehren getroffen zu haben.  

4. Bundesgesetz über die Produkte-

sicherheit 

Gemäss Bundesgesetz über die Produktesicherheit 

(PrSG, SR 930.11) müssen Produkte den grund-

legenden Sicherheits- und Gesundheitsanforde-

rungen bzw. dem Stand des Wissens und der 

Technik entsprechen. Es dürfen nur Produkte in 

Verkehr gebracht bzw. zur Benützung durch Dritte 

bereitgehalten werden, die bei normaler oder bei 

vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die 

Sicherheit und die Gesundheit der Benützer und 

Dritter nicht oder nur geringfügig gefährden.  

Wer Bewegungsmaterial zur Verfügung stellt, wird 

als Inverkehrbringer im Sinne des PrSG betrachtet. 

Er ist verpflichtet, der zuständigen Vollzugsbehörde 

zu melden, wenn von diesen Produkten Gefahren 

ausgehen. Falls das Produkt direkt vom Ausland 

bezogen wurde, muss er alle technischen Unterla-

gen (zum Beispiel Risikobeurteilung, Prüfbericht 

wenn vorhanden) beibringen können. Falls das 

Produkt in der Schweiz hergestellt wurde oder ein 

Importeur vorhanden ist, kann der Dienstleistungs-

erbringer dem Kontrollorgan die Bezugsadresse 

angeben. 
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VII. bfu-Safety-Card 

Die Safety Card ist ein von der bfu entwickeltes 

Arbeitsinstrument, das Lehrpersonen vor, während 

und nach dem Unterricht spezifisch einsetzen 

können. Zum einen können sie vor und während 

einer Aktivität einstufen, in welcher Risikozone sie 

sich mit ihren Kindern befinden, und so 

abschätzen, ob Interventionen angezeigt sind. Zum 

anderen kann diese Reflexion auch im Nachhinein 

stattfinden, um eine Aktivität entsprechend weiter 

zu entwickeln. 

Die bfu-Safety-Card zeigt auf der einen Seite die 

drei Arbeitsphasen «vorher» (Vorbereitung), 

«während» (Durchführung) und «nachher» (Aus-

wertung) und auf der anderen Seite die drei wich-

tigsten Einflussfaktoren auf Risiko und Sicherheit: 

Kinder, Betreuungspersonen und Umwelt 

(Material, Geräte usw.). Die Farbverläufe signalisie-

ren, dass es dabei jeweils um die Einschätzung des 

Risikos entlang der Stufen «niedrig» (grün), 

«mittel» (gelb) und «hoch» (rot) geht. 

  

Abbildung 5 
bfu-Safety-Card (für die Praxis: Ablösen vom Beilageblatt) 
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1. Risikostufen 

Der grüne Bereich ist die Komfortzone. Allfällige 

Risiken werden als niedrig oder kontrollierbar ein-

gestuft und die Kinder bewältigen die Aktivität mit 

Leichtigkeit. Das bedeutet, dass alles in Ordnung ist 

und die Aktivität fortgesetzt werden kann.  

Der gelbe Bereich umfasst die Lernzone, in der eine 

Aktivität oder Teile davon nicht mehr leicht und 

locker ablaufen. Die Kinder sind kontrolliert her-

ausgefordert, sie verlassen die Komfortzone und 

gehen ein kalkuliertes und verantwortbares Risiko 

ein. Die achtsame Ausweitung der persönlichen 

Grenzen verstärkt den Lerneffekt und ermöglicht 

die Erweiterung des Handlungsrepertoires. 

Der rote Bereich bedeutet Stopp! Das Risiko ist zu 

hoch und nicht mehr kontrollierbar. Die Lehrperson 

kann die Verantwortung für die Kinder nicht mehr 

tragen. Wenn einer der drei Einflussfaktoren im 

roten Bereich liegt, muss die Aktivität abgebrochen 

werden. 

Der gelbe Bereich ist der wertvollste. Das kontrol-

lierte Risiko trägt wesentlich zum Spielwert bei. 

Hier findet Entwicklung statt: Die Kinder machen 

neue Erfahrungen, entwickeln neue Kompetenzen 

und Routinen. Sie haben Erfolgserlebnisse und 

stärken ihr Selbstvertrauen. Schätzungen von Be-

treuungspersonen gehen davon aus, dass 90 % 

der Kinder sich im gelben Bereich selber angemes-

sen einschätzen, also höchstens eine begleitende 

Intervention notwendig ist. Umso mehr dient die 

Beobachtung der Kinder auch dazu, dass sich die 

Betreuungspersonen am Mut, an den Fortschritten 

und an der Begeisterung der Kinder mitfreuen 

dürfen. 
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2. Kinder als Einflussfaktoren  

Die Kinder beeinflussen die Sicherheit mit ihrem 

Verhalten. Dieses ist von ihrem motorischen, kogni-

tiven, emotionalen und sozialen Entwicklungsstand 

abhängig, aber auch von momentanen Stimmun-

gen, sozialen Konstellationen und aufkommenden 

Dynamiken.  

Das Verhalten der Kinder ist aber auch abhängig 

vom Spielwert: Bei einem hohen Spielwert können 

sie sich eher in eine Tätigkeit vertiefen, sich kon-

zentrieren und selber entfalten. Ein zu geringer 

Spielwert auf der anderen Seite trägt das Risiko in 

sich, dass sich die Kinder langweilen und ihre Her-

ausforderungen in scheinbar Interessanterem 

suchen, zum Beispiel im unsachgemässen Umgang 

mit Material, in der gegenseitigen Provokation, im 

Herumalbern oder in anderen Formen von stören-

dem Verhalten. Ein hoher Spielwert – wenige und 

einfache Regeln und eine anregende, mitunter 

herausfordernde Umgebung – trägt also zu sicher-

heitsförderndem Verhalten der Kinder bei. 

Sicherheit ist davon abhängig, ob sich ein Kind im 

Verhältnis zur gegebenen Situation angemessen 

einschätzt. Die meisten Kinder können sich in 

Situationen mit einem hohen Spielwert richtig ein-

schätzen, vorausgesetzt, sie werden in ihrer Kon-

zentration auf die gegebene Herausforderung nicht 

gestört und es sind keine versteckten Fallen und 

Tücken vorhanden.  

Die wichtigste Frage, die sich hier stellt: 

Weitere wichtige Fragen sind zum Beispiel: 

• Ist ein allenfalls unangepasstes Verhalten der 

Kinder auf einen zu geringen Spielwert zurück-

zuführen? 

• Wie weit ist das Kind motorisch entwickelt? 

Betätigt es sich in einer Form, die diesem Ent-

wicklungsstand angemessen ist? 

• Ist das Kind hinreichend konzentriert? Ist es in 

einer Stimmung, die seine Konzentration ein-

schränkt? 

• Ist das Kind bekannt dafür, eher ängstlich oder 

in seinem Verhalten eher unkontrolliert zu sein? 

Wie ist sein momentaner Zustand? Betätigt es 

sich in einer Form, die diesem Zustand ange-

messen ist? 

• Hält das Kind die geltenden Regeln ein? 

• Wie viele Kinder sind an einem Geschehen 

beteiligt? Ist diese Zahl für diese Aktivität an-

gemessen? 

• Wie ist die Gruppendynamik? Ist sie der 

Konzentration förderlich oder abträglich? För-

dert sie Ängstlichkeit oder Übermut? 

  

Schätzt sich ein Kind in der gegebenen 

Situation angemessen ein? 
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3. Betreuungsperson als Einflussfaktor 

Auch die Betreuungspersonen beeinflussen die 

Sicherheit mit ihrem Verhalten. Sie schaffen 

Lernumgebungen, in denen sich die Kinder betäti-

gen. Das entscheidet mit darüber, ob die Kinder für 

sich angemessene Herausforderungen finden, ob 

sie sich langweilen oder überfordert sind. 

Betreuungspersonen geben wo nötig Spielimpulse 

und begleiten die Kinder bei ihren Aktivitäten.  

Manche Betreuungspersonen sind mutiger und 

trauen den Kindern viel zu, andere sind zurückhal-

tender und setzen den Kindern eher zu enge 

Grenzen. Das hat unmittelbaren Einfluss auf den 

Spielwert und die Entfaltungsmöglichkeiten der 

Kinder. Zu enge Grenzen sind nur vordergründig 

sicherheitsfördernd, denn sie verhindern, dass sich 

die Kinder sinnvoll betätigen und ihre Risikokompe-

tenz entwickeln können. Zu enge Grenzen bieten 

zudem mehr Gelegenheiten für Übertretungen, 

verlangen mehr Aufsicht und Interventionen. 

Die wichtigste Frage, die sich hier stellt: 

 

Weitere wichtige Fragen sind zum Beispiel: 

• Wenn ich als Betreuungsperson den Kindern 

etwas nicht zutraue: Liegt das an den Kindern 

oder an meiner Angst? 

• Traue ich den Kindern zu viel zu? Verlange ich 

Leistungen von ihnen, die sie aufgrund ihres 

motorischen Geschicks, ihrer Kraft oder ihres 

Mutes gar nicht erfüllen können? 

• Bin ich hinreichend aufmerksam und präsent?  

• Wie viele Betreuungspersonen sind vor Ort? Ist 

diese Zahl genügend? Wie teilen wir uns allen-

falls in die Aufgabe, die Kinder zu beobachten? 

• Sind die geltenden Regeln bekannt? Sind sie zu 

eng oder zu weit? 

• Bietet die gewählte Organisationsform (Regeln 

und Begleitung) einen hohen Spielwert? Finden 

die Kinder angemessene Herausforderungen? 

Oder ist ihnen langweilig, wenden sie sich 

scheinbar Interessanterem zu? 

  

Schätze ich als Betreuungsperson ein Kind 

angemessen ein? 

Abbildung 6 
 

Quelle: Projekt Kinder in Bewegung 
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4. Umwelt als Einflussfaktor 

Mit der Umwelt sind die räumlichen Gegeben-

heiten, die vorhandenen Geräte und das Material, 

aber auch äussere Einflüsse wie der Verkehr oder 

das Wetter gemeint. Einflüsse der Umwelt auf die 

Sicherheit sind für Kinder und Betreuungspersonen 

nicht immer gleich gut einzuschätzen. Einschätz-

bare Risiken tragen aber zu einem hohen Spielwert 

bei. Zum Beispiel sind wackelige Stege oder andere 

Elemente von Bewegungsbaustellen für Kinder 

spannend, herausfordernd und in der Regel korrekt 

einschätzbar. Nicht jede Vorrichtung muss also 

vollkommen stabil sein. Entscheidend ist, ob die 

Kinder in der Lage sind, die Tücken zu beurteilen – 

und sie vielleicht sogar zu einem Teil ihres Spiels 

machen. 

Die wichtigste Frage, die sich hier stellt: 

Weitere wichtige Fragen sind zum Beispiel: 

• Ist der Fallraum genügend gross? Ist er einge-

schränkt durch Wände, Ecken, Tischkanten, 

Kleiderhaken, Lavabos, Heizkörper, mobiles 

Gerät u. dgl.? 

• Ist das Material unbeschädigt und korrekt mon-

tiert? Können Gestelle kippen oder Haken sich 

lösen?  

• Ist ausgeschlossen, dass Kinder heisse Geräte 

wie zum Beispiel Lampen erreichen? Ist ausge-

schlossen, dass sie sich an Steckdosen oder 

anderen elektrischen Vorrichtungen verletzen? 

• Könnten Fenster zu Bruch gehen? (Mit Folien 

beklebte Scheiben bergen weniger 

Verletzungsgefahren.) 

• Können sich Kinder an rauen Wänden 

verletzen? (Glatte Wände bergen weniger 

Verletzungsgefahren.) 

• Bietet die Umgebung einen hohen Spielwert, 

also genügend Herausforderungen, Gestal-

tungsvarianten und Wahlmöglichkeiten?   Hat es Tücken oder Fallen, die von den Kindern 

nicht erkannt oder nicht angemessen 

eingeschätzt werden können? 

Abbildung 7 
 

Quelle: Projekt Kinder in Bewegung 
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VIII. Der doppelte Kreislauf der Risikoeinschätzung 

Zur Risikoeinschätzung wird hier ein Modell mit 

einem doppelten Kreislauf vorgeschlagen (siehe 

Abb. 8). 

Über längere Zeiträume gesehen besteht die 

Begleitung von Kindern aus einer Reihe von 

Situationen, die vorbereitet, durchgeführt und 

ausgewertet werden. Dies entspricht den Phasen 

vorher – während – nachher auf der Vorderseite 

der bfu-Safety-Card.  

Die Durchführung für sich betrachtet besteht 

ihrerseits aus einer Reihe von Situationen, die sich 

im Wechselspiel von Kindern, Betreuungspersonen 

und Umwelt gestalten. Die Sicherheitsförderung 

besteht aus den Stationen: Spielsituation wahr-

nehmen – Risikoeinschätzung vornehmen – Mass-

nahmen treffen. Jede Situation kann sich ständig 

ändern. Deshalb wird dieser zweite Kreislauf 

während einer Durchführung je nach Entwicklung 

der Situation mehrmals durchlaufen. 

1. Vorbereitung 

Die Vorbereitung besteht in der Einrichtung des 

Raumes, der Auswahl von Material sowie dem 

Festlegen und Kommunizieren von Regeln. Der 

entscheidende Orientierungspunkt ist die Anpas-

Abbildung 8 
Prozessmodell der Risikoeinschätzung 

Quelle: bfu 
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sung an die Voraussetzungen der Kinder, auch was 

die Gruppengrösse und zu erwartende Gruppen-

dynamik angeht. 

2. Durchführung 

2.1 Spielsituation wahrnehmen 

Voraussetzung der Risikoeinschätzung ist es, die 

Spielsituation bewusst wahrzunehmen. Dazu 

helfen die weiter oben gestellten Fragen ( siehe 

Kap. VII.2./3./4.) zu den Einflussfaktoren Kinder, 

Betreuungspersonen und Umwelt. 

2.2 Risikoeinschätzung vornehmen 

Die Wahrnehmung der Spielsituation gibt meist 

schon eine recht genaue Vorstellung, ob sich eine 

Situation im grünen, gelben oder roten Bereich 

abspielt. Zusätzlich helfen folgende Fragen weiter: 

• Was kann passieren? 

• Darf es passieren? 

• Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass es 

passiert? 

Die Antworten verhelfen zu folgenden 

Einschätzungen: 

• Es kann nichts passieren → grüner Bereich. 

• Es kann etwas passieren, das aber angesichts 

der Einflussfaktoren eher unwahrscheinlich ist 

oder das angesichts des erwarteten 

Lerneffektes durchaus passieren darf (höchstens 

leichte Verletzungen) → gelber Bereich. 

• Es kann etwas passieren, das eher wahrschein-

lich ist und das nicht passieren darf → roter 

Bereich. 

Die Bilder, die den folgenden Fallbeispielen zu-

grunde liegen, sind für sich genommen zu wenig 

eindeutig interpretierbar. Deshalb werden die 

Tabelle 1 
Matrix zur Einschätzung der Spielsituation 

Risikostufe niedrig  Risikostufe mittel  Risikostufe hoch  

Die Kinder beschäftigen sich mit Tätigkeiten, die 
entweder keinerlei Unfallpotenzial bergen oder 
mit denen sie schon sehr gut vertraut sind. Sie 
sind selbstsicher, die Tätigkeiten verlangen keine 
besondere Konzentration, auch Momente des 
Herumalberns oder der Unkonzentriertheit liegen 
drin. 

Die Kinder beschäftigen sich mit Tätigkeiten, die 
für sie individuell herausfordernd sind. Sie 
müssen einen gewissen Mut aufbringen und sind 
konzentriert, selbstsicher und schätzen ihre 
Kompetenzen angemessen ein. Die geltenden 
Regeln werden eingehalten. 

Die Kinder wagen sich an zu grosse Aufgaben 
heran, sie sind übermütig oder unkonzentriert, 
können also sich selber und die Situation nicht 
angemessen einschätzen. Regeln werden verletzt. 
Heikel ist auch, wenn sich die Kinder – trotz 
ansonsten angemessener Risikoeinschätzung – 
gegenseitig stören oder sonstwie in die Quere 
kommen, sei dies gewollt oder ungewollt. 

Die Betreuungspersonen fühlen sich sicher, 
müssen die Situation nicht ständig beobachten 
und können sich zwischendurch anderen Kindern 
oder Aufgaben zuwenden. 

Die Betreuungspersonen fühlen sich 
herausgefordert, der Situation zuzuschauen und 
das Kind selbstständig machen zu lassen. Sie 
beobachten die Entwicklung, intervenieren 
höchstens begleitend oder unterstützend und 
ermutigen dabei das Kind, die selbst gestellte 
Aufgabe zu bewältigen. 

Die Betreuungspersonen fühlen sich 
überfordert, die Situation korrekt einzuschätzen, 
beispielsweise, weil mehrere Situationen 
gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit erfordern. Oder 
die Betreuungsperson traut den Kindern zu viel 
zu, bringt sie also in Situationen, die Angst 
auslösen. 

Die einbezogenen Materialien und Geräte 
sind sicher und stabil. 

Materialien und Geräte – zum Beispiel 
Aufbauten einer Bewegungsbaustelle – sind 
vielleicht etwas wackelig, aber die Kinder 
erkennen die Tücken der Aufgabe, 
berücksichtigen sie in ihrer eigenen Einschätzung 
oder finden sie sogar spannend. Sollte es zu 
einem Sturz oder einer anderen ungewollten 
Entwicklung kommen, können die Kinder sicher 
landen oder kommen höchstens mit 
geringfügigen Blessuren davon. 

Die Geräte und Materialien sind so wackelig, 
instabil oder gar defekt, dass bei einem Kippen 
oder sonstigen Versagen ein Unfall mit 
schlimmeren Verletzungen geschehen kann. Oder 
allgemein gesagt: Die Situation beinhaltet Fallen 
und Tücken, die das Kind – und sei es noch so 
aufmerksam und risikokompetent – nicht durch-
schauen oder voraussehen kann. 
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Situationsbeschreibungen in grossen Tabellen zu-

sammengetragen und es wird gefragt, unter 

welchen Bedingungen die jeweilige Situation eher 

dem grünen, dem gelben bzw. dem roten Bereich 

zuzuordnen ist. Die Eventualitäten, die dabei ent-

stehen, sind durchaus beabsichtigt, denn es gibt sie 

auch in der Realität. 

Die Tabelle erinnert in Aufbau und Farbgebung an 

die bfu-Safety-Card: Die drei Einflussfaktoren Kin-

der, Betreuungspersonen und Umwelt werden 

entsprechend der drei Risikostufen beleuchtet. In 

der Praxis erweist sich die bfu-Safety-Card damit 

als Gedankenstütze, um die wesentlichen Faktoren 

im Kopf zu behalten. 

Die gleiche Breite der drei Spalten lässt möglicher-

weise den Eindruck aufkommen, dass der grüne, 

gelbe und rote Bereich etwa gleich häufig vor-

kommen. Das ist jedoch nicht der Fall. Die meisten 

Kinder bevorzugen den gelben Bereich. Insbeson-

dere der rote Bereich ist selten, vor allem auch 

deshalb, weil rechtzeitig Massnahmen ergriffen 

oder die Aktivität abgebrochen wurde. 

2.3  Massnahmen treffen 

Im grünen Bereich sind keine Massnahmen not-

wendig. Im gelben Bereich sind je nachdem abwar-

tende oder begleitende Interventionen angezeigt. 

Mindestens lohnt es sich, die Situation im Auge zu 

behalten, um bei einer Veränderung reagieren zu 

können. Im roten Bereich sind Massnahmen ein 

Muss. Je nach Situation ergeben sich verschiedene 

Ansatzpunkte. Sind risikoreduzierende Massnah-

men nicht möglich («zurück» in den gelben Be-

reich), ist die Aktivität abzubrechen. 

  

Abbildung 9 

Quelle: Projekt Purzelbaum 
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Das Ziel von Massnahmen ist es jeweils, die not-

wendige Sicherheit zu gewährleisten und dabei 

den Spielwert nicht unnötig einzuschränken. Un-

terscheidungen ergeben sich nach der Interventi-

onstiefe (direktiv, abwartend, begleitend, siehe 

Kapitel V, S. 16) und nach dem Einflussfaktor: 

Massnahmen bei den Kindern beeinflussen deren 

Verhalten. Massnahmen bei den Betreuungsperso-

nen bedeuten zum Beispiel, die Regeln enger oder 

weiter zu gestalten oder die Stärke der eigenen 

Interventionen anzupassen. Massnahmen bei der 

Umwelt zielen darauf ab, bei dem ins Spiel einbe-

zogenen Material mitzubestimmen, ein be-

gonnenes Spiel räumlich zu verschieben oder 

schwer erkennbare Tücken und Fallen zu besei-

tigen. 

3. Auswertung 

Die Nachbereitung erlaubt, die entstandenen 

Situationen sowie die Vorbereitung und das eigene 

Verhalten in der Situation zu reflektieren und 

Schlussfolgerungen für die nächste Vorbereitung 

und Durchführung zu ziehen.

   

 

Abbildung 10 
 

Quelle: Projekt Kinder in Bewegung 
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IX. Fallbeispiele 

Die Fallbeispiele sind Ausschnitte aus dem Bereich 

«Durchführung». Deshalb werden hier die Vor- 

und die Nachbereitung nicht näher beleuchtet. 

Die Massnahmen, die den Fallbeispielen angefügt 

sind, sind als Beispiele zu verstehen. Je nach 

Situation können sich weitere Interventions-

möglichkeiten ergeben. 

 

 

 

 

 

Allerdings gibt die Fallbeschreibung auch Hinweise 

auf die Vorbereitung bzw. Reflexion der 

Situationen. 

  

Die Beschreibungen der Bilder sind subjektiv 

und stark situationsabhängig. Sie erheben nicht 

den Anspruch, die Situation exakt zu erfassen. 

In der Realität kennen die Betreuungspersonen 

die Kinder, ihre Stärken und Schwächen sowie 

auch die räumlichen Verhältnisse besser und 

können die Situation deshalb genauer erfassen. 
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1. Beispiel Klettertau 

1. Schritt: Spielsituation wahrnehmen 

Das Bild zeigt den Innenraum eines Kindergartens. 

Das Seil an der Galerie ermöglicht primär das 

Hochklettern. Solche Gelegenheiten zur Stärkung 

der Armmuskeln sind sehr zu begrüssen, in Kitas, 

Kindergärten und Schulen jedoch leider eher selten 

anzutreffen. 

Der Sturzraum ist durch die Lage begrenzt. Die 

Treppen, der rückwärtige Pfosten und die 

Treppenbrüstung bergen Gefahren in sich. Mit den 

«Kissen» auf der Treppe wird eine technische 

Sicherheitsmassnahme gesucht, aber nicht gefun-

den. Diese könnten die Sturzfolgen nicht mindern. 

Allenfalls könnten die «Kissen» das Kind auch dazu 

verleiten, Regeln zu missachten, die Schutzmass-

nahmen zu überschätzen und die vorhandenen 

Gefahren ausser Acht zu lassen. 

Die enge Lage könnte Betreuungspersonen dazu 

verleiten, eine Reihe von Regeln einzuführen, zum 

Beispiel bezüglich Schwingen, Kletterhöhe, Fall-

schutz, Einbezug der Treppe, Fusskontakt zur Säule 

oder Anzahl beteiligter Kinder. Eine hohe Rege-

lungsdichte erhöht aber die Wahrscheinlichkeit von 

Regelübertretungen, erschwert die Aufsicht, ver-

mindert die Attraktivität des Angebots und damit 

den Spielwert und stellt indirekt die Sicherheit in 

Frage.

  
Abbildung 11 
Klettertau 

Quelle: Brigitte Ischer 
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2. Schritt: Risikoeinschätzung 

Siehe Tabelle 2 

3. Schritt: mögliche Massnahmen bei 

Einschätzung rot 

• Je nach Verhalten des Kindes direktiv oder 

begleitend intervenieren, zum Beispiel, um mit 

ihm die geltenden Regeln zu besprechen, es bei 

einem Sturz auffangen zu können, ihm ermuti-

gend beizustehen oder eine Tätigkeit nahezule-

gen, die besser zu seinem momentanen 

Gemütszustand passt; 

• das Spiel unterbrechen, um das Seil sicher zu 

montieren; 

• Matte zurechtrücken oder das Kind auf ein 

mögliches Verrutschen der Matte aufmerksam 

machen; 

• das Seil an einem anderen Ort aufhängen, der 

eine geringere Regelungsdichte erlaubt; 

• bei momentaner Überforderung der 

Betreuungsperson das Spiel unterbrechen, um 

den Überblick zurückzugewinnen; 

• sich fragen, ob die Einschätzung «rot» wirklich 

zutrifft oder nicht eher mit der eigenen Angst 

zu tun hat; 

• vom Kind nur verlangen, was es auch bewälti-

gen kann.

  

Tabelle 2 
Matrix zur Einschätzung der Spielsituation – Beispiel Klettertau 

Risikostufe niedrig  Risikostufe mittel  Risikostufe hoch  

falls das Kind nicht sehr hoch klettert. falls das Kind höher klettert, als es bisher 
gewohnt ist, und also eine Herausforderung 
sucht. 

falls das Kind unkonzentriert oder unkontrolliert ist 
oder sich selber überschätzt.  

falls es die Situation gut kennt und sie routiniert 
bewältigt. 

falls es in der Lage ist, beim Hinunterspringen 
sicher zu landen. 

falls es motorisch zu wenig geübt ist und in eine 
Höhe klettert, aus der es nicht gefahrlos 
hinunterspringen könnte. 

falls es motorisch geschickt und kräftig ist.   falls es sehr wahrscheinlich das Hinunterspringen 
nicht auffangen kann und sich dabei ernsthaft 
verletzt. 

falls es die geltenden Regeln beim Umgang mit 
dieser Situation kennt und sich daran hält. 

  falls es höher als bis zum blauen Band klettert (also 
eine Regel übertritt). 

falls es die Situation auch bewältigt, wenn es von 
anderen Kindern gestört werden sollte. 

    

falls die Betreuungsperson die Situation kennt, 
das Kind gut einschätzen kann und darauf 
vertraut, dass nichts passiert, auch wenn sie sich 
zwischendurch anderen Aufgaben widmet. 

falls die Betreuungsperson dem Kind 
grundsätzlich zutraut, die Situation zu 
bewältigen, selbst wenn es das Seil plötzlich 
loslassen und hinunterspringen muss. 

falls eine hohe Regelungsdichte eine sinnvolle 
Betätigung verhindert. 

  falls sie daran zweifelt, dass das Kind sich an 
die Regel halten wird, nur bis zum blauen 
Band zu klettern. 

falls die Betreuungsperson die Situation nicht auf 
den ersten Blick einschätzen kann und gleichzeitig 
durch andere Aufgaben beansprucht ist, so dass sie 
sich dieser Situation zu wenig widmen kann. 

    falls sie das Hochklettern auf eine Höhe verlangt, die 
die Kinder in Angst versetzt. 

falls das Seil sicher montiert ist.  falls das Seil sicher montiert ist. falls das Seil nicht sicher montiert ist. 

falls der Sturzraum mit geeigneten Materialien 
ausgelegt ist. 

falls die Matte verrutscht, wenn das Kind 
hinunterspringt, aber es in der Lage ist, diese 
Situation zu bewältigen. 

falls die Matte beim Hinunterspringen verrutscht und 
das Kind das nicht auffangen kann. 
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2. Beispiel Brücke 

1. Schritt: Spielsituation wahrnehmen 

Das Bild zeigt den Innenraum einer Krippe mit 

Bewegungsmaterial nach Elfriede Hengstenberg. 

Die einzelnen Teile lassen sich verschieden kombi-

nieren und passgenau montieren. Die Höhe, aber 

auch das Gefälle des Brettes lassen sich variieren 

und somit dem Mut und den motorischen Kompe-

tenzen des Kindes anpassen. 

Vergleichbare Situationen lassen sich aber auch mit 

Kisten, Bockleitern, Brettern usw. erstellen. Diese 

lassen sich noch vielfältiger einsetzen und kombi-

nieren und sind deshalb beliebte und sinnvolle 

Elemente von Bewegungsbaustellen und offenen 

Bewegungssettings sowohl im Innen- als auch im 

Aussenbereich. Im Unterschied zum Hengstenberg-

Material lassen sich damit auch wackelige Stege 

bauen, was den Spielwert für entsprechend geübte 

Kinder zusätzlich erhöht. 

Die Betreuungsperson hat in dieser Situation 

darauf verzichtet, eine Matte zu unterlegen. Die 

Kinder geraten somit auch nicht in Versuchung, 

vom Brett hinunterzuspringen.

   

Abbildung 12 
Brücke 

Quelle: Projekt Kinder in Bewegung 
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2. Schritt: Risikoeinschätzung 

Siehe Tabelle 3 

3. Schritt: Mögliche Massnahmen bei 

Einschätzung rot 

• Je nach Verhalten der Kinder direktiv oder 

begleitend intervenieren, zum Beispiel, um mit 

ihnen die geltenden Regeln zu besprechen, ein 

Kind bei einem Sturz auffangen zu können, 

ihnen ermutigend beizustehen oder eine Tätig-

keit nahezulegen, die besser zu ihrem momen-

tanen Gemütszustand passt; 

• das Spiel unterbrechen, um die Einzelteile siche-

rer zusammenzufügen; 

• den Sturzraum von gefährlichen Gegenständen 

befreien; 

• bei momentaner Überforderung der 

Betreuungsperson das Spiel unterbrechen, um 

den Überblick zurückzugewinnen; 

• sich fragen, ob die Einschätzung «rot» wirklich 

zutrifft oder nicht eher mit der eigenen Angst 

zu tun hat; 

• vom Kind nur verlangen, was es auch bewäl-

tigen kann. 

   

Tabelle 3 
Matrix zur Einschätzung der Spielsituation – Beispiel Brücke 

Risikostufe niedrig  Risikostufe mittel  Risikostufe hoch  

falls die Kinder die Situation gut kennen und sie 
routiniert bewältigen. 

falls die Kinder die Situation als 
Herausforderung erleben, zum Beispiel aufgrund 
einer Höhe, die sie sich noch wenig gewohnt 
sind.  

falls die Kinder unkonzentriert oder 
unkontrolliert sind oder sich selber überschätzen. 

falls die Kinder in der Lage sind, beim 
Hinunterspringen sicher zu landen. 

falls sich die Kinder gegenseitig stören. 

falls die Betreuungsperson die Situation kennt, 
die Kinder gut einschätzen kann und darauf 
vertraut, dass nichts passiert, auch wenn sie sich 
zwischendurch anderen Aufgaben zuwendet. 

falls die Betreuungsperson die Kinder in ihrem 
Tun zwar bestärken will, aber daran zweifelt, ob 
sie die Situation ohne Aufsicht und Hilfe 
bewältigen können. 

falls die Betreuungsperson stark daran 
zweifelt, dass die Kinder die Situation ohne Unfall 
bewältigen können. 

    falls sie die Situation nicht auf den ersten Blick 
einschätzen kann und gleichzeitig durch andere 
Aufgaben beansprucht ist, so dass sie sich dieser 
Situation zu wenig widmen kann. 

    falls sie von den Kindern das Balancieren auf dem 
Brett in einer Höhe erwartet, die die Kinder in 
Angst versetzt. 

falls die Einzelteile passgenau montiert sind, so 
dass Wackeln oder Verschieben nicht möglich ist.  

falls die Einzelteile so montiert sind, dass ein 
Wackeln möglich ist, aber keine Verschiebung, 
die zu einem Sturz führt. 

falls die Einzelteile so nachlässig kombiniert 
sind, dass ein Verschieben und somit ein Sturz 
möglich sind. 

falls die Einzelteile unbeschädigt sind. falls die Einzelteile unbeschädigt sind. falls die Einzelteile beschädigt sind. 

falls der Sturzraum unverstellt und genügend 
gross ist. 

falls der Sturzraum unverstellt und genügend 
gross ist. 

falls der Sturzraum verstellt oder zu klein ist. 
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3. Beispiel Turmbau 

1. Schritt: Spielsituation wahrnehmen 

Die Bilder zeigen den Aussenraum eines Kindergar-

tens. Rundhölzer in verschiedenen Grössen sind 

Bestandteile von Bewegungsbaustellen. Sie lassen 

sich vielseitig einsetzen und kombinieren und sind 

deshalb beliebte und sinnvolle Elemente von 

offenen Bewegungssettings.  

Der Knabe auf den Bildern hat für sich in diesem 

Moment eine spezielle Herausforderung gesucht. 

Er hat mehrere Rundhölzer zu einem Turm kombi-

niert. Dass die Konstruktion wackelig ist, ist ein Teil 

der Herausforderung. Der Sturzraum ist frei von 

Gegenständen und genügend gross. 

Stets war sich der Knabe der Anforderung seines 

Vorhabens bewusst. Er war kontrolliert und kon-

zentriert und jederzeit darauf gefasst, dass der 

Turm kippen könnte. Das erste Bild zeigt seinen 

Versuch, einen weiteren Höhepunkt zu erreichen. 

Das zweite Bild zeigt, wie er auf das Kippen des 

obersten Rundholzes geschickt mit einem Sprung 

reagiert. Es ist nicht damit zu rechnen, dass andere 

Kinder, die motorisch weniger geschickt sind, sich 

dieses Unterfangen zutrauen und es nachmachen.

 

  

Abbildung 14 
Turmbau 

Abbildung 13 
Turmbau  

Quelle: Projekt Kinder in Bewegung Quelle: Projekt Kinder in Bewegung 
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2. Schritt: Risikoeinschätzung 

Siehe Tabelle 4 

Für die Risikoeinschätzung wird davon ausgegan-

gen, dass diese Herausforderung stets ein Min-

destmass an Konzentration erfordert. Das ist ein 

Merkmal der gelben Stufe. Die grüne Stufe kommt 

in dieser Situation also gar nicht zum Zug. Gleich-

zeitig weist das Material keine Tücken auf, die dem 

Knaben nicht bekannt wären.  

3. Schritt: Mögliche Massnahmen bei 

Einschätzung rot 

• Je nach Verhalten oder Gemütszustand des 

Knaben direktiv oder begleitend intervenieren, 

zum Beispiel, um mit ihm die geltenden Regeln 

zu besprechen, ihn bei einem Sturz auffangen 

zu können, ihm ermutigend beizustehen oder 

eine Tätigkeit nahezulegen, die besser zu sei-

nem momentanen Gemütszustand passt; 

• das Spiel auf eine weichere Unterlage verschie-

ben, zum Beispiel auf den Rasen; 

• bei momentaner Überforderung der 

Betreuungsperson das Spiel unterbrechen, um 

den Überblick zurückzugewinnen; 

• eine allzu plötzliche und heftige Reaktion 

jedoch vermeiden, was den Knaben aus seiner 

Konzentration reissen könnte und der Sicher-

heit eher abträglich wäre; 

• sich fragen, ob die Einschätzung «rot» wirklich 

zutrifft oder nicht eher mit der eigenen Angst 

zu tun hat.  

Tabelle 4 
Matrix zur Einschätzung der Spielsituation – Beispiel Turmbau 

Risikostufe niedrig  Risikostufe mittel  Risikostufe hoch  

  falls das Kind konzentriert, selbstsicher und 
berechnend zur Sache geht. 

falls das Kind unkonzentriert zur Sache geht und 
sich selber überschätzt. 

falls es in der Lage ist, ein allfälliges Kippen eines 
Rundholzes frühzeitig zu erkennen und dem Sturz 
mit einem Sprung zuvorzukommen. 

falls es nicht in der Lage ist, die möglichen 
Tücken der Situation vorauszuahnen. 

falls es dabei nicht von anderen Kindern gestört 
wird. 

falls es motorisch nicht so weit entwickelt ist, 
genügend rasch zu reagieren und den Sprung aus 
dieser Höhe aufzufangen. 

  falls es von anderen Kindern gestört wird. 

  falls die Betreuungsperson dem Kind 
grundsätzlich zutraut, die Situation zu 
bewältigen, selbst wenn es plötzlich 
hinunterspringen muss. 

falls die Betreuungsperson dem Kind nicht 
zutraut, die Situation zu bewältigen.  

falls sie die Situation nicht auf den ersten Blick 
einschätzen kann und gleichzeitig durch andere 
Aufgaben beansprucht ist, so dass sie sich dieser 
Situation zu wenig widmen kann. 
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4. Beispiel Mäuerchen 

1. Schritt: Spielsituation wahrnehmen 

Das Bild zeigt den Aussenraum einer Krippe in 

einem Bereich, der eigentlich nicht für das Spielen 

konzipiert ist. Was aus Sicht der Erwachsenen einer 

Zweckentfremdung gleichkommt, ist aber ein 

wichtiges Merkmal von offenen Bewegungs-

settings: Die Kinder dürfen ihre eigenen Vorstel 

lungen entwickeln und entfalten, was für sie eine 

spannende Herausforderung ist.  

Weil die Ecke an sich nicht für das Spielen 

konzipiert ist, ist auch der Sturzraum nicht 

entsprechend gestaltet. Der schmale Randstein am 

Übergang vom Asphaltplatz zum Rasen ist erhöht 

und stellt eine gewisse Verletzungsgefahr dar. 

Ansonsten ist der Sturzraum frei. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Abbildung 15 
Mäuerchen 

Quelle: Projekt Kinder in Bewegung 
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2. Schritt: Risikoeinschätzung 

Die Situation erfordert von den beiden Kindern ein 

Mindestmass an Konzentration; Herumalbern ist 

nicht ratsam. Das ist ein Merkmal der gelben Stufe. 

Die grüne Stufe kommt in dieser Situation also gar 

nicht zum Zug (Tabelle 5). 

3. Schritt: mögliche Massnahmen bei 

Einschätzung rot 

• Je nach Verhalten der Kinder direktiv oder 

begleitend intervenieren, zum Beispiel, um mit 

ihnen die geltenden Regeln zu besprechen, ein 

Kind bei einem Sturz auffangen zu können, 

ihnen ermutigend beizustehen oder eine Tätig-

keit nahezulegen, die besser zu ihrem momen-

tanen Gemütszustand passt; 

• bei momentaner Überforderung der 

Betreuungsperson das Spiel unterbrechen, um 

den Überblick zurückzugewinnen; 

• sich fragen, ob die Einschätzung «rot» wirklich 

zutrifft oder nicht eher mit der eigenen Angst 

zu tun hat; 

• von den Kindern nur verlangen, was sie auch 

bewältigen können; 

• diesen Bereich des Aussenraums so gestalten 

und einrichten, dass er eher für das Spielen 

gedacht ist, zum Beispiel mit Farbe an der 

Mauer, mit einer bewussten Gestaltung des 

Sturzraume usw.   

Tabelle 5 
Matrix zur Einschätzung der Spielsituation – Beispiel Mäuerchen 

Risikostufe niedrig  Risikostufe mittel  Risikostufe hoch  

  falls die Kinder diese oder ähnliche Situationen 
so weit kennen, dass sie die Tücken abschätzen 
und sich entsprechend verhalten können. 

falls die Kinder unkonzentriert oder 
unkontrolliert sind oder sich selber überschätzen. 

falls sie in der Lage sind, beim Hinunterspringen 
sicher zu landen. 

falls sie motorisch zu wenig geübt sind, um das 
Balancieren auf dem engen Mäuerchen bzw. das 
Hinunterspringen zu bewältigen. 

  falls sie sich gegenseitig stören oder von weiteren 
Kindern gestört werden. 

  falls die Betreuungsperson den Kindern 
grundsätzlich zutraut, die Situation zu 
bewältigen, selbst wenn diese plötzlich 
hinunterspringen müssten. 

falls die Betreuungsperson den Kindern nicht 
zutraut, die Situation zu bewältigen.  

falls sie die Situation nicht auf den ersten Blick 
einschätzen kann und gleichzeitig durch andere 
Aufgaben beansprucht ist, so dass sie sich dieser 
Situation zu wenig widmen kann. 

falls sie von den Kindern das Balancieren auf dem 
Mäuerchen erwartet, obwohl es die Kinder in 
Angst versetzt. 

falls der Randstein mit baulichen Massnahmen 
verändert wird oder mit entsprechenden 
Materialien abgedeckt ist. 

  falls das Mäuerchen gefroren oder aus anderem 
Grund rutschig ist und anzunehmen ist, dass die 
Kinder diese Tücken in ihrem Verhalten nicht 
berücksichtigen. 

 



38 Fallbeispiele bfu-Fachdokumentation 2.082 

5. Beispiel Wald 

1. Schritt: Spielsituation wahrnehmen 

 

Das Bild zeigt Kindergartenkinder, die einen 

Morgen im Wald verbringen. Der Wald und andere 

Plätze in der Natur sind von vornherein als offene 

Bewegungssettings zu verstehen, bieten sie doch 

eine Fülle von natürlichen Gegenständen, Struktu-

ren und Räumen. Anders als auf einem Spielplatz 

sind diese keinem bestimmten Zweck zugeordnet. 

Gerade deshalb ermöglichen sie den Kindern auf 

unaufdringliche Weise, ihr eigenes Spiel zu 

entwickeln und ihre eigenen Sinnbezüge herzu-

stellen.

Alle drei Kinder sitzen und sind konzentriert mit 

einer ruhigen Tätigkeit beschäftigt. Besondere 

motorische Kompetenzen sind nicht gefordert. Die 

Spannung der Situation ergibt sich durch den 

Höhenunterschied. Das Kind oben links würde 

jedoch nicht ungebremst stürzen, der nach vorne 

verlaufende Abhang würde den Sturz bremsen. Für 

das Kind oben rechts ergäbe sich dagegen ein 

senkrechter Fall. Das untere Kind befindet sich 

zudem im Sturzraum. 

Das Wetter ist gut, von dieser Seite ist also kein 

Ungemach zu erwarten. 

  

Abbildung 16 
Wald 

Quelle: Projekt Kinder in Bewegung 
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2. Schritt: Risikoeinschätzung 

Siehe Tabelle 6 

3. Schritt: mögliche Massnahmen 

In dieser Situation lohnt es sich bereits im grünen 

Bereich, die Situation im Auge zu behalten, um bei 

einer Veränderung reagieren zu können. Unter 

Umständen sind abwartende oder begleitende 

Interventionen angezeigt. Im roten Bereich ergeben 

sich je nach Situation verschiedene Ansatzpunkte 

für Massnahmen: 

• Je nach Verhalten der Kinder direktiv oder 

begleitend intervenieren, zum Beispiel, um mit 

ihnen die geltenden Regeln zu besprechen oder 

eine Tätigkeit nahezulegen, die besser zu ihrem 

momentanen Gemütszustand passt; 

• bei momentaner Überforderung der Betreu-

ungsperson das Spiel unterbrechen, um den 

Überblick zurückzugewinnen; 

• sich fragen, ob die Einschätzung «rot» wirklich 

zutrifft oder nicht eher mit der eigenen Angst 

zu tun hat.  

Tabelle 6 
Matrix zur Einschätzung der Spielsituation – Beispiel Wald 

Risikostufe niedrig  Risikostufe mittel  Risikostufe hoch  

falls die Kinder ruhig und ausdauernd spielen. falls zu erwarten ist, dass eines der oberen 
Kinder die sitzende Stellung bald verlassen 
möchte, also eine erhöhte Konzentration und 
motorische Kompetenz zur Bewältigung der 
Situation erforderlich wird. 

falls eines der oberen Kinder unkontrolliert oder 
unkonzentriert ist oder sich selber überschätzt.  

falls sie mit diesem Ort und seinen Tücken 
vertraut sind. 

  falls eines der oberen Kinder die Tücken dieses 
Ortes zu wenig kennt oder einschätzen kann. 

falls keine unkontrollierten Bewegungen zu 
erwarten sind, die die Kinder trotz der sitzenden 
Haltung aus dem Gleichgewicht bringen könnten. 

  falls es wahrscheinlich erscheint, dass eines der 
oberen Kinder durch andere Kinder gestört wird. 

falls die Betreuungsperson die Situation kennt 
und die Kinder gut einschätzen kann. 

falls die Betreuungsperson die Kinder in ihrem 
Tun nicht stören will, aber daran zweifelt, dass 
die aktuellen Tätigkeiten von Dauer sind. 

falls die Betreuungsperson stark daran 
zweifelt, dass die Kinder die Situation ohne Unfall 
bewältigen können. 

    falls sie die Situation nicht auf den ersten Blick 
einschätzen kann und gleichzeitig durch andere 
Aufgaben beansprucht ist, so dass sie sich dieser 
Situation zu wenig widmen kann. 

falls der Abhang so weit stabil ist, dass keine 
Geländeverschiebungen und Rutschungen zu 
erwarten sind. 

falls der Abhang so weit stabil ist, dass keine 
Geländeverschiebungen und Rutschungen zu 
erwarten sind. 

falls der Abhang instabil erscheint und 
Geländeverschiebungen oder Rutschungen 
möglich sind. 
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6. Mein eigenes Fallbeispiel 

Auf den folgenden Seiten haben Sie die Gelegen-

heit, ihr eigenes Fallbeispiel nach dem vorgestellten 

Muster durchzuspielen. 

1. Schritt: Spielsituation wahrnehmen 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_____________________________________

 

  

Bild einkleben 

Abbildung 17 
Beispielbild 



 

bfu-Fachdokumentation 2.082 Fallbeispiele 41 

2. Schritt: Risikoeinschätzung 

Siehe Tabelle 7 

3. Schritt: mögliche Massnahmen bei Ein-

schätzung rot 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

Tabelle 7 
Matrix zur Einschätzung der Spielsituation 

Risikostufe niedrig  Risikostufe mittel  Risikostufe hoch  
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